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4. Hauptstück 

Grundsätze der Entgeltermittlung 

Entgeltermittlung und Kostenwälzung 

§ 62. (1) Das Systemnutzungsentgelt ist auf den Netzbereich sowie die Netzebene, an der die Anlage 
angeschlossen ist, pro Zählpunkt zu beziehen. Die Ermittlung der Systemnutzungsentgelte erfolgt auf 
Basis der festgestellten gewälzten Kosten und des festgestellten Mengengerüsts. 

(2) Bei mehreren Netzbetreibern innerhalb eines Netzbereiches sind zur Ermittlung der 
Systemnutzungssentgelte die festgestellten Kosten und das festgestellte Mengengerüst dieser 
Netzbetreiber je Netzebene zusammenzufassen. Differenzen zwischen den festgestellten Kosten und der 
Erlöse auf Basis des festgestellten Mengengerüsts pro Netzbetreiber sind innerhalb des Netzbereiches 
auszugleichen. Entsprechende Ausgleichszahlungen zwischen den Netzbetreibern eines Netzbereichs, für 
die die Kosten festgestellt wurden, sind in der Verordnung gemäß § 51 Abs. 3 festzusetzen. 

(3) Das bei der Bestimmung der Entgelte des Höchstspannungsnetzes zugrunde zu legende 
Verfahren der Kostenwälzung ist von der Regulierungsbehörde unter angemessener Berücksichtigung 
von Gesichtspunkten einer Brutto- und Nettobetrachtung durch Verordnung gemäß § 51 Abs. 3 zu 
bestimmen. Kosten für die Vorhaltung der Sekundärregelleistung, sowie für die Bereitstellung von 
Netzverlusten sind in der Brutto- und Nettobetrachtung nicht zu berücksichtigen. Bei der Brutto- und 
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Nettobetrachtung ist ein Anteil von 70% für die Netzkosten im Verhältnis der Gesamtgabe und 
Einspeisung nach elektrischer Arbeit nach der Kostenwälzung gemäß der Bruttobetrachtung nicht zu 
überschreiten. Kosten für die Erbringung von Netzreserve gemäß den §§ 23b bis 23d sind zur Gänze in 
der Nettobetrachtung zu berücksichtigen. Die Bruttokomponente für die Höchstspannungsebene ist in den 
arbeitsbezogenen Tarifen für die Netznutzung getrennt zu berücksichtigen und ist in einem in der 
Verordnung gemäß § 51 Abs. 3 zu bestimmenden Verfahren den Netzbetreibern des Netzbereichs weiter 
zu verrechnen. 

(4) Bei der Bestimmung der Entgelte der Netzebenen und Netzbereiche gemäß § 63 Z 3 bis 7 ist 
ebenfalls eine Kostenwälzung durchzuführen, wobei die Netzkosten der jeweiligen Netzebene zuzüglich 
dem aus der überlagerten Netzebene abgewälzten Kostenanteil auf die direkt an der Netzebene des 
Netzbereichs angeschlossenen Entnehmer und Einspeiser und auf alle den untergelagerten Netzebenen 
angeschlossenen Entnehmer und Einspeiser aufzuteilen sind. Bei der Wälzung ist zusätzlich die 
eingespeiste Energie aus Erzeugungsanlagen auf den einzelnen Netzebenen zu berücksichtigen. Die 
Wälzung hat unter Anwendung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Leistung (kW) und Arbeit 
(kWh) zu erfolgen. 

(5) Die für die Kostenwälzung zu verwendenden elektrischen Leistungen ergeben sich nach einem 
anerkannten Ermittlungsverfahren, wie etwa aus dem 3-Spitzenmittel oder dem Höchstlastverfahren, 
beim Höchstspannungsnetz jedenfalls aus dem arithmetischen Mittel der in den Perioden Jänner bis März, 
April bis September und Oktober bis Dezember aus dem Höchstspannungsnetz bezogenen höchsten 
Halbstunden-Durchschnittsleistung. Die für die Kostenwälzung zu verwendende elektrische Arbeit ergibt 
sich aus der Summe der Einzelbezüge aller an der jeweiligen Netzebene angeschlossenen Endverbraucher 
und der daraus versorgten Netzbereiche sowie der an die nächste Netzebene abgegebenen elektrischen 
Arbeit. Der Eigenbedarf des Netzes ist von der Kostenwälzung für die Bestimmung der 
Netznutzungsentgelte auszunehmen. 

Anmerkung 

Fassung zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 17/2021 

Schlagworte 

Bruttobetrachtung 

Zuletzt aktualisiert am 

05.01.2026 

Gesetzesnummer 

20007045 

Dokumentnummer 

NOR40230561 


	4. Hauptstück
	Grundsätze der Entgeltermittlung


